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Titel Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)

Amtliche Abkürzung ADR

Normtyp Staatsvertrag

Normgeber International

Gliederungs-Nr. Keine FN

Art. 10 ADR

1. Jeder Staat kann bei Unterzeichnung dieses Übereinkommens ohne Ratifikationsvorbehalt, bei Hinterlegung
seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch eine Mitteilung an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen erklären, daß dieses Übereinkommen für alle oder für einen Teil der
Gebiete gelten soll, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Das Übereinkommen und seine Anlagen
werden für das Gebiet oder die Gebiete, die in der Mitteilung genannt sind, einen Monat nach Eingang der
Mitteilung beim Generalsekretär wirksam.

2. Jeder Staat, der nach Absatz 1 erklärt hat, daß dieses Übereinkommen auf ein Gebiet Anwendung findet, dessen
internationale Beziehungen er wahrnimmt, kann das Übereinkommen in Bezug auf dieses Gebiet nach Artikel 8
kündigen.

gespeichert: 04.05.2024, 04:16 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/d705ae4e-8f9b-3f23-8765-096770ab549f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/7301c77b-901d-3e7b-a12b-a34c5229a0d2


gespeichert: 04.05.2024, 04:16 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


